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Der schweizerische Republikaner
herausgegeben

von E scher und Usteri
Mitglieder» der gesezgebenden Räthe der helvetischen Repubkik.

Band II. X->. XV. Luzern, 17. November 1798.

Gesezgebung.
Grosser Rath, Z. November.

(Fortsetzung.)
Der Rapport über das Steuerreglement wird zum

zweitenmal verlesen, und auf Egg s Antrag artikelweisc
behandelt.

1. Art. Alle seit dem tsten März 1798 durch Brand,
Wasser, Viehseuchen, und jede andere Art höhere Ge
»valr Beschädigte, die Besteurung verlangen, sollen
sich dafür, mit einer eidlich bescheinigten Angabe des^
Verlustes, durch den gesezüch vorgeschriebenen Weg!
an das Direktorium wenden.

Cartier will keinen Zeitpunkt bestimmen,
und dem Volke nicht durch Gesetze den Begriff bei
bringen, alles Unglük komme von Gott, und darum
den Ausdruk höhere Gewalt, verändern.

Spengler sagt, die Kommission bestimmte ei-

nen Zeitpunkt, damit nicht solche kommen, die schon
einmal besteuert wurden. Durch höhere Gewalt
verstand sie nicht eben Gott, sondern einen unverschul-
deren Unfall.

Nüce unterstüzt den Art., denn sagt er, es muß
ein Zeitpunkt bestimmt werden, sonst könnte man seit
20 oder Zo Iahren herkommen, um Entschädigung zu
verlangen.. Ich bedaure die Beschädigten, aber die»
neue Regierung ist ihnen nichts schuldig, ehe sie bc-z
stand. Auch glaub ich sey es wohl höhere Ge-I
walt, wann der angelaufene Bergstrom meine Güter
verwüstet und Häuser und Bäume wegreißt.

Egg v. Ellikon und Erlacher unterstützen
Cartier, lezterer glaubt aber man sollte nicht alles dem
Direktorium aufbürden, sondern diePetitionars an die
Minister weisen.

Carrier sagt, sicher ist es, daß viele am Ende
des vorigen und Anfangs dieses Jahrs beschädigt und
noch nicht besteuert wurden; es ware ungerecht sie
davon auszuschließen. Unter höherer Gewalt
stelle ich mir ein höheres wirkendes Wesen vor, keine!
Naturerscheinung, ich schlage die Redaktion vor
„ohne ihr Verschulden Beschädigte."

Carmintran glaubt, das Direktorium werde^
diese Sache schon an die Minister weisen, wo sie him'

gehören. Ueber die Bestimmung der Zeit und den
bestrittnen Ausdruk unterstüzt er Cartier. Den Aus-
druk aber „alle die Besteurung verlangen,
sollen" ic. hält er für zu auffordernd, er möchte
lieber sagen „alle die Besteurung begehren,
können" w.

Carrard unterstüzt Carmintran, indem er glaubt
der §. wäre wirklich ein Aufruf, und es kämen viel-
leicht so viel Petitionen ein, dnß man gar niemand
besteuren könnte. Statt der Aufzählung der zu besten-
renden Unglüksfalle schlägt er vor zu sagen „dieje-
nigen, welche durch unverschuldetes Unglük
einen Theil oder das ganze ihres Vermö-
mögen s einbüßten." Ein Zeitpunkt, glaubt er,
müße bestimmt werden, und wenn der erste Merz zu
kurz ist, so setze man den ersten Jenner. Auch er

möchte dem höchsten Wesen nicht alles Unglük zur Last

legen, dieß liege aber auch nicht im Ausdruk, denn
durch höhere Gewalt bewirkt, seyen Feuersbrünnste,
feindlicher Ueberfall, Ueberschwemmungen, Viehseuche.

Der §> wird mit der von Carrard vorgeschlag-
nen Verbesserung angenommen.

2) Das Direktorium wird den Schaden durch die

gehörigen Stellen untersuchen und genau nachforschen

lassen, ob solcher den Beschädigten ohne ihr Verschul-
den zugestoßen.

Der 2 §. wird sogleich einmüthig angenpmmen.
> z) Nach erhaltenem und eingesehenem Bericht,
chnd geschehener Untersuchung, aufweiche Weise den

Beschädigten am zwekmäßigsten geholfen werden tön-

ne, wird das Direktorium eine freiwillige Steiler,
sey es in einzelnen oder etlichen Distrikten, Kantonen,
oder in ganz Helvetien, ausschreiben, sammeln und

nach Billigkeit vertheilen lassen.

Jom-ni sagt, eine allgemeine Steuer -st

eine grosse Maaßregel, die man dem Direktorium al-

lein nicht überlassen kann; es ist zu nahe verwandt
mit einer Auflage. Ich wünsche daher, daß sie nur
der Gesczgebcr erlauben könne. ^Custor schließt zur Tagesordnung über ^onn-
ni's Antrag, weil gar kein Grund dafür vorhanoM sey.

Der § wird nach Iomini's Verbesserung ange-

nommen.
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4) Die Brandbeschädigten sollen, nach Mitgabe! Kühn und Secretan statten im Namen der

der Umstände, da wo die Gemeinden von eigenchmnli- heute niedergeftzten viomnnffion folgendes Gutachten ab:
chem Holzland entblößt sind und wo genügsame Na-
tionalwaldungcn sich befinden, mit einigem Bauholz
unterstüzt werden.

Carrard schlägt einen Beisaz zum 4. K. bor:
„nachdem vorher die Gesczgeber davon be-
nachrichtigt wurden" indem es so meönsequettt

fragen müßte, aber grosse Abtretungen von Holz will
kührlich machen dürfte.

Nüce sagt, ich wollte euch aufmerksam auf un-
sere Waldungen machen und bitte euch mit den Holz-
steuern sehr î.eyutsam zu seyn, oder doch eine Com-'
mission zn setzen, um zu untersuchen was fur Maaß-
regeln dabei genommen werden müssen. Ich habe
nicht nöthig euch zu sagen wie wichtig und bringend
es ist, die beste Polize' in unsern Waldern einzuführen;
gieb: man so leicht einer Gemeinde, einem Bedürftigen,
Holz daraus, so entsteht Mißbrauch und die Waldun-
gen werden ruiniert. Ich weiß wohl, daß dieß ei-

gentlich nicht hicher gehört, aber alle Tage bewilligen
'wir Holz.

Der Präsident bittet Nüee diese wichtigen
Bemerkungen schriftlich auf den Tisch zu legen.

Der §. wird nach Carra rds Verbesserung an-
genommen.

5) Wenn es die Noth erfordert, daß die Staats-
casse die Unglüklichen mit einem Zuschuß unterstützen
solle, so wird das Direktorium dein gesezgebenden

Körper davon Anzeige machen, und zugleich die Sum-
me angeben, die es nach vorher geschehener Untcrsu-
chung den Nochleidenden auszahlen zu lassen, für
dienlich erachtet.

Iomini begehrt, daß die Kommission einen

,reuen Art. statt diesem vorschlage, der eine genaue
Regel über diese Beisteuer enthalte.

Graf unterstüzt den §. wider Iomini.
Carmintran unrerstüzt Graf, weil man weder

Maximum noch Minimum hierbei festsetzen kann.
Der §. wird angenommen.

ü) Dieses Gescz soll nur bis zur Errichtung der
Assemrauzeassen Kraft haben.

Cartier glaubt der 6. §. sey ganz unnüz und er

zweifle, daß es einst zur Errichtung solcher Cassen

tommcn werde.
Custor will um allen Zweifel zu heben allen-

falls hineinschicbeu.
Spengler erinnert, daß man die Aufsicht über

die Asseenranzcassê schon einem Minister übertragen
habe.

Anderwerth findet den §. ganz überflüssig.
Werden solche Cassen errichtet, so füllt dieses Gutach-
le.» von selbst.

Der §. wird durchgestrichen.

An den Senat.

^ In Erwägung, daß der grosse Rath von alle»
Seircn her Berichte erhalt: daß in verschiedenen Ge-
gendcn Helveticas st'ebrlgesmute sich beeifern, die un-
gereimtesten Gerüchte in der Absicht auszustreuen, um

als möglich Ware, wenn das Direktorium fur 20 und ihm gegen
die Regierung, oie es sich selbst gewählt, Mißtrauen
einzuflößen.

In Erwägung, daß niederträchtige Verfasser von
Flugblättern, beseelt von dem Geiste der gehässigsten
Verlaumdung und der innigsten Verkehrtheit, sich oe-
streben die republikanische repräsentative Verfassung,
die Gcsczgebung und die Regierung verächtlich und
verhaßt, und die Freunde des Vaterlandes und der
Frciyeit, und die Gesinnungen, zu denen sie sich be-
kennen, lächerlich zu machen;

In Erwägung, daß die zu diesem Ende ange-
wandten gegcnrcvolutionaren Mittel, eben deßwegen,
iveil sie unter Bedrohungen verstckt sind, nur desto ver-
führischer und gefahrlicher werden/und daß, we-m sie
noch länger bloß mit Gleichgültigkeit und Verachtung
angeschen wurden, man vielleicht Gefahr läuft, die
Republik an den Rand des Verderbens zu bringen;

hat der grosse Rath,
nachdem er die Dringlichkeit erklärt,

beschlossen:

1) Das Direktorium solle dringend eingeladen und
zugleich bevollmächtiget werden, unverzüglich gegen
alle bieftnigen die scyarfsten Maaßregeln zu nehme»,
weiche entweder durch falschlich erdichtete und boshaft
ter Weise ausgestreute Gerüchte, oder durch Verlaum-
düngen gegen die constitmrten Gewalten, oder inson-
dcrheit durch fteihcitsmordcrische Blatter die Ruhe
des Vaterlands zu storm, und die-Conflittttion, und
die uns durch dieselbe zugesicherte Freiheit umzustürzen
suchen.

Die Schärfe dieser Maaßregeln soll allein der
e des Uebels angemessen seyn, womit dergleichen

Uebclgesinnte das Vaterland osftnbar bedrohen.
g) Das Direktorium wird endlich eingeladen, auf

die fremden Emissärs, die in Heloetien einen gefahr-
lichen Briefwechsel zwischen den ausser» und innern
Feinden der Republik unterhalten, oder falsche und
beunruhigende Gerüchte zu verbreiten suchen, genau
achten zu lassen, und gegen dieselben mir derjenigen
Strenge zu verfahren, welche die Erhaltung der Rahe
und Gsichcrheir der Republik nöthig macht.

Unrerstüzt — beklatscht — aag nommen.
Carrard schlagt vor beizusetzen, dieses Geiez

hire auf wenn ein anderes Ge ez dajsetbe'zurntnehme
und host der Senat werde dm Beschluß dest- eher an-
nehmen.
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Kühn sagt, die Commission habe wirklich verges-! Rich während ter Revolution, nichts; sie wurde aber

sen Vie Zeit zu bestimmen, er will aber lieber ein Jahrs durch die vortresschên Strass n erleichtert. Dennoch
festsetzen jgiengen grosse,, wesentliche, Mißbrauche vor. Unter

Zimmcrmann unterstüzt Carrard, weil manandern nsnßten alle Bri'fe, die in Frankreich gienge»,
nicht wisse wie lang dieses -G-se; nöthig sey und «as^durch Pontarlier, um die Taxe durch den ganze»-(an-
das Gesez über die Preßfreiheit enthalten werde. Se-fton zu bezahlen, welches vielen Bürger»', besonders
cretan folgt. Vielleicht Ware ein Jahr zu viel und «den Kaufleute» schädlich war. chinch die Aritto aid
erschwerte unn thiger Weift die Freiheit zu schreiben.Hmischte sich hierein; die Taxe war sehr wunderlich ein-

Kühn nimmt seinen Antrag zurük und Carrarbs^gerichtet; z. B. zu unters- aus dem Canton bis auf
Antrag wird angenommen. ssArau, zahlt ftdcr Brief l/2 Batzen; 1/2 Stunde w?H

Das Direktorium sendet den von den Ministern s ter, bis Bern 1 Batzen; hatte man den Maaßsiad der
der Finanzen und der auswärtigen AngelegenheitenjEntfernung angenommen, so hättet« die Ber«er iâ
mit den Bevollmächtigten des Hauses Catoine,jBriefe theurer zahlen müsse». Ich kenne diese Miß-
Düguesttoy und Comp. von Paris für die Lieft-
rung von 2Lo,ooc> Centner Salz geinachten Traktat
zur Ratification ein;

Zimmermann begehrt, daß dem Dollmetsch
aufgetragen werbe diesen Traktat bis Montags zu
übersetze», weil er zu wichtig sey, um aus den« Steg-
reis überfezt zu werden. Billeter unterstüzt und
schlagt vor auch noch eine Commission zu ernenne»,
die ebenfalls Montags rapportiere. Ech lumps folgt.

Cartier glaubt es sey unmöglich eine Commis-
sion zu setzen ehe man den Tractal lesen gehört habe
und unterstnzl Zimmcrmanm

Koch kaun hier gär keine Schwierigkeit begreifen,
Man habe ja die Botyiehafc verstandn« und Montags
habe «naiv dann den Bericht der Kommission mit den
Beilagen; und eine Kommission zur Untersuchung müss
immer seyn. Blatkinaiin folgt, und schlagt die
Schazkonimission zu diesem Ende hin vor.

Zimmerman» «mterstüzt Blattmanii und sagt,
die Kommission müsse aber einige Tage mehr haben,
weil das Geschäft wichtig und weitauesehend sey
Koch und Killeter folgen diesem Antrag, welcher
angenommen wird.

Zimm ermann stattet im Namen der Kom
Mission über das Postwefen emeu Bericht mit Dring-
lichkcttSerkiälUng ab. Sie schlagt vor, die Posten
du ch eine eigene Verwaltung (Regie) besorgen zu
lassen. In ganz Helvetic» eine gleichmässige, nur
bloß nach Verhältniß der Entfernung bestimmte Post-
taxe festzusetzen Das Direktorium einzuladen den
geftzgebenden Rachen seiner Zeit die Tabelle der Post-
taxe zur Bestätigung vorzulegen.

Die Urgenz wird angenommen.
Zimmerman» sagt, bisdahi» wurden die Po-

sten sehr ungleich besorgt, an einigen Orten verpach-
ter; so in Bern; in andern, als Zurich und Basel, ge-
schahe es durch eine besondere Verwaltung. Da war
die Taxe leicht, bei der Pacht sehr hoch. Sie suhlen
die Nothwendigkeit der Gleichheit hier»,; ein Canton
soll seine Briefe nicht wohlfeiler zahlen als andere,
und nur das Verhältniß der Entfernung soll den Un-
terschied bestimmen. Im Ganzen war die Pacht gat
eingerichtet; die Posten gierigen schnell, und litten

brauche, ich hatte vor der Revolution mit dieser
Verwaltung zu thun, und gewiß werden die Pssteu
hei der Staatsverwaltung viel besser eingerichter wer/
den; es ist auch deßwegen nöthig, weil viele One,
die wegen ihrem Handel wichtig find, nur als S Ms-
kinder behandelt wurden. Pachter werden schwerlich
so etwas unternehmen, wenn sie nicht den Gewinn
schon in Händen haben; und immer schauen sie hierin
auf ihre Privatvortheile.

Bis jezt schwebte eine dicke Wolke über das
Postweseu; die Pachter suchten sie z» erhalten: und
wir haben Tag nöthig, und nur durch die Staats«
Verwaltung werden wir Licht bekomme». Die Pach/
ter gewannen grosse Summen; und nähmen wir an,
die Nariou verlöhre dieß, so sind wir doch sicher daß
es nicht in die Tasche einiger weniger Personen
kommt. Es kommt aus eine weise Wahl der obersten
Gewalten an, und dann glaube ich, werde die Nation
grosse Summen gewinnen, und die Posten besser ein-
richten; und man darf nicht zweisein solche Heine in
der Schweiz zu finden, in den Bureaus von Zürich,
Bern und Basel. Noch ein Grund ist, daß bei der
Pacht nach allen unbezahlten Packen nichts gefragt
wird, als die Sendungen der Regierung, tue Bulle-
tins und Zeitungen.

Nuce danke der Kommission und Zimmermann
für diesen vortreflrchen Rapport; er beruhe ganz auf
Weisheit und Erfahrung, und er wünscht daß er so/
gleich angenommen werde.

Koch sagt, ich habe wenig Kenntnisse in diesem
Fache; aber ich glaube die Sache sollte von beiden
Seiten vorgestellt werden. Ich bekenne aufrichtig,
baß ich bis jezt nicht von den Vorzügen der
Regie überzeugt bm. Wenn die Frage wäre, soll es
bleibe» wie es ist, so würde keni Vernünftiger bei-

stimmen; die Po.sten müssen in der ganze» Schweiz
gleich verwaltet werden. Es ist wahr daß viele Miß«
brauche bei der Pacht cingeschlichen sind, aber um
diese abzuschaffen, glaube ich sey die Regie nicht no/
thig, mau konnte ihr durch eine neue Pacht abhelfen.

Man sagt der Tarif sey zu hoch ; ein neuer Erak/
tat Wird diesem verbiegen -- E6 sey nothig das Lo?

kale genau kenne» zu lernen; ich furchte eS geschah?
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auf eine nur zu nachtheilige Art. Auch bei der Pacht
kann man es kennen lernen. Es darf nnr ein Gene!

ralbureau errichtet werden, wo der Staat einen Buch-
halier hat, und die Regierung die Bücher fodern kann

wenn sie will. -- Die Veränderungen seyen bei der
Pacht schwerer als bei der Regie. Wenn niemand
die Pacht nach den zu machenden Vorschlägen annehi
men will, werden wir sie verwalken lassen müssen;
aber bis dahin ist nicht bewiesen, daß mau sie bet

der Pacht nicht eben so gut treffen könne. — Man
'mochte die Wolke entfernen die Umständlichkeiten kcn-

Ken lernen — kennt man sie nicht, so geschähe es zum
Schaden des Slaais; ich glaube aber der Staat
dürfe die Regie auv diesen Aufsichten durchaus nicht
übernehmen.

D«eß fiel mir von der Unstatthaftigkeit der Grunde
der Kommission auf. Es hat Gegengründe: es ist

eine ungeheure Verwaltung, bei der auf jeden Krem
zer Rüksicht genommen werden muß, wenn man nicht
verlieren will. Erkennen wir, die Posten sollen durch

Regie verwaltet werden, so können wir sogleich eine

Million daran wenden; ich fürchte wir seyen es nichl
im Stande. Können wir aber nicht sogleich das
Nöthige darein setzen; geschieht es im Augenblik einer
politischen Krise wo das Heil des Vaterlandes von
Richtigkeit der Posten abhängen kann, so fürchte ich

die Umschmcl ung, aus Furcht einer Art Anarchie;
denn eine Zeit lang muß mehr oder minder Unordnung
darinn hcrrichen. Auch ist ausgemacht, daß das gleiche
Unternehmen dem Staate nie einträgt was dem Pri-
vatmann. Pferde, Wagen werden theurer angekauft,
weil man dem Schmidt wohl will» so daß ich glaube
wir hätten am Ende des Jahrs weniger als bei der

Pacht. Wir sind im gleichen Fall, wo Frankreich war:
es machte auch den Versuch und jezt werden die Pos
sten dort wieder verpachtet.^ Freilich ist ein Unter!
schied, das Uiteliiehmen in Frankreich ist ausgedehn
ter, aber dennoch haben hier die gleichen Schwierig?
leiten im kllinen start, wie dort im Großen..

Dieß glaubte ich euch vorlegen zu müssen —
Schaut ob etwas davon eurer Betrachtung würdig
sey. In diesem Augenblik stimme ich wider den Raw
port zur Pacht.

Kubn: Die Frage, ob die Posten durch Regie
besorgt, oder verpachtet werden sollen, ist so wichtig
ich habe so viel dafür und dawider gehört, daß ich

erklare, ich kann jezt nicht mit Sachkenntmß urthei
len; und aus dieser Ursache begehre ich Vertagung
bis Dienstags.

Weber folgt, und wünscht daß man überhaupt
mit der Urgenz nicht so voreilig sey, wo keine Gefahr
im Verzug liegr.

Koch miterstüzt auch. .Ich habe schon gesagt,

meine Einwürfe seyen nicht überlegt. und ich Wunsche

die Vertagung zu meiner eigen.» Beruhrauna.
N»ce will die Vertagung gerne zugestehen, ob-

gleich er aus Erfahrung und von s-hr kundigen Post-
beamten wisse, es sey heute sehr nöthig daß der
Staat die Nebel vertreibe. In der Folge denn könne
die Verpachtung wohl thun aber jezr nicht.

Die Vertagung wird angenommen.
Scc-etan stattet einen Bericht im Namen der

Kommission über das fcgittmattonsbegehren der Anna
Frey von Hauenstein, für ihren unehelichen Sohn,
Jakob Kirchhofer, ab. Sie schlagt vor, da dieBewilli-
gung ihres ehelichen Sohns durch das Zeugniß des
Pfarrvikars nicht sicher genug sey, und ihn die Mut-
ter dann vertcstameiittreu könne, ihm die einfache Le-
gitimation zu ertheilen.

Kühn sagt, nach dem berner-schen Geftz kann
ihm oie Mutter nichks vertestam. innen als die Mor-
gengabe. Diese Erwägung muß also durchgestrichen
werden.

Serre tan sagt, die Bemerkung Kuhns wirft
mich in grosse Verlegenheit ; ich untersuchte die Sache
nach den gewöhnliche» Gesetzen und der Klugheit, ich
glaubie eine Millier könnte ihrem K>»de so gut ver-
machen als einem Fremden. Ich versiehe nichts von
einem solchen barbarischen Gesez! Ich bitte euch, die
Sache wieder überdenken, und darum den Rapport
zurüknehmen zu dürfen. Seen tans Begehren wird
gestattet. (Die Fortsetzung folgt.)

Vo l l z i eh u lig s d t re k t o r i u m.
Das Vollziehungodirektoriuln der helvetischen

einen und umheilbaren Republik an den
grossen Rath des gesezgebenden Corps.

Luzern, den zi Oct. 1798.
B ürger Gesezgeberl

Als wir dem gesezgebenden Corps den Plan des
durch die Schlußnahme und Dekret vom ig — 17 Ok-
tober angenommenen Finanzsystems vorlegten, kündig-
ten wir Euch, Bürger Gesezgeber, einen Entwurf
über die Art der Erhebung der Staatseinkünfte an.
Um dieser Verpflichtung ein Genüge zu leisten, unter-
werfen wir den beigcbogenen Entwurf euern Berath-
schlagungen.

Die Constitution verordnet:
1) Durch den 82 j: das Direktorium erwähle die

Obereinnehmer.
2) Durch lol § : den Verwaltungskammern liege

die unmittelbare Vollziehung der Gesetze über die
Auflagen ob; und

g) Durch den 10z die Agenten sollen die Be-
fehle der Verwaltuiigökammern vollziehen.
Hierbei ist nothwendig zu erinnern, daß die Verwal-
tungskammern ihre Gewalt von dem ihre allseitigen
Kantone bewohnende» Theil des Volkes erhalte», und


	Gesezgebung

